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Zusatz zu r Leistu n gsverei n baru n g
vom 01.01.2017

zwischen
der Gemeinde Winkel

und
der AOZ (Asyl-Organisation Zürich)

betreffend
Zusatzaufgaben im Rahmen der Umsetzung der lntegrationsagenda im Kanton Zürich IAZH

Asylsuchende, für vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer und
anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge

mit Wohnsitz in der Gemeinde Winkel

Auftraggeberin

Auftragnehmerin

I n krafttreten, Gü lti g keitsdauer

Gemeinde Winkel

AOZ (Asyl-Organisation Zürich), Zypressenstrasse 60, 8040 Zürich

Der Zusatz tritt per 01 .01.2021 in Kraft und ist befristet bis
31.12.2021.

Zusalz zu r obge na n nten Leistu n gsve re i n ba ru n g

Zielgruppen

Aufgaben

IAZH-Prozesskosten-
Zuschlag

a

Asylsuchende (AS) mitAusweis N, vorläufig aufgenommene Auslän-
derinnen und Ausländer (VA) sowie vorläufig aufgenommene und an-
erkannte Flüchtlinge (FL), für welche die AOZ als fallführende Stelte
beauftragt ist und die durchgehende Fallführung im Sinne der IAZH
gewährleistet.

Durchführung des Kurzassesment als Teil der sogenannten Po-
tenzialabklärung
Sicherstellung der darauf basierenden individuellen lntegrations-
planung
Bedarfsgerechte Veranlassung von vertieften Abklärungen, z. B.
eines Praxisassessment
Zuweisung der Klientinnen und Klienten in geeignete Angebote
der lntegrationsförderung (2. B. akkreditierte Deutschkurse oder
Arbeitsinteg rationsprog ram me)
Durchgehende, individuelle und regelmässige ÜberprUfung des
lntegrationsverlaufs
Reporting gegenüber der Gemeinde im Folgejahr, sodass diese
gegenüber der Kantonalen Fachstelle lntegration (Fl) das Kosten-
dach einfordern kann.

Die Gemeinde Winkel leistet einen Beitrag von CHF 1.10 pro AS mit
Ausweis N, VA und FL und Tag zur Abgeltung der obgenannten Auf-
gaben, welche aufgrund derVorgaben der Fl zusätzlich zu den beste-
henden Fal lfü h ru ngstätig keiten verbi nd I ich ausgeführt werden müs-
sen.
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a
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Vorschusszahlung zur
Liquiditätssicherung

Für die Gemeinde

Der oben aufgeführte Betrag wird zum aktuell gültigen Prozesskosten-
tarif von CHF 6.20 I CHF 7 .20 addiert und der Gemeinde Winkel als
Teil der Prozesskosten quartalsweise in Rechnung gestellt.

Die Gemeinde Winkel stellt der AOZ die Mittel zur Vorfinanzierung der
im Rahmen des |AZH-Kostendachs 2021 eingekauften lntegrations-
förderleistungen in Form einer einmaligen Vorschlusszahlung in Höhe
von CHF 73'000 zur Verfügung.

Nach erfolgter Refinanziefung der Leistungen durch den Kanton Zü-
rich im Folgejahr erstellt die AOZ für die Gemeinde Winkel eine Ab-
rechnung über die verwendeten Mittel. Nicht-veruvendete Mittel wer-
den der Gemeinde zurückerstattet.

Für die AOZ

Zürich, 29j1.2020

Thomas Kunz
Direktor

Leiteri ilfe und Unterbringung

l.i fuÖ=
Marcel Nötzli
Gemeindepräsident

iel Lehmann
Gemeindeschreiber

Zusalz zur Vereinbarung mit der Gemeinde Winkel / November 2020 Seite 2/2


